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Am 11. September 2011: 

Alle Stimmen für die CDU!

briefwahL –
eiNfach geschicKt

www.cdu-niedersachsen.de

KoMMUNaLwahL 
KoMPaKt
wer darf wÄhLeN?
Wahlberechtigt sind Deutsche und Staatsangehörige 
von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, wenn sie 
am 11. September 2011 das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Außerdem müssen sie seit mindestens drei 
Monaten ihren Wohnsitz in der Kommune haben. 

wie wird gewÄhLt?
Die Wählerinnen und Wähler erhalten je einen Stimm-
zettel für jede Wahl, an der sie teilnehmen (z. B. Stadt-, 
Samtgemeinde-, Gemeinderat, Kreistag, Regionsver-
sammlung etc.,  evtl. Wahl des Bürgermeisters).

Kreistag – regioNsVersaMMLUNg – rat
Für die Wahl der Vertretungen (Regionsversammlung, 
Kreistag, Rat) gilt das Dreistimmenwahlrecht. Sie 
können auf jedem Stimmzettel drei Kreuze machen. 
Um die CDU zu unterstützen, geben Sie Ihre drei 
Stimmen entweder der Gesamtliste der CDU oder 
Ihrem CDU-Kandidaten (das nennt man Kumulieren). 
Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihre drei 
Stimmen auf mehrere Bewerber oder die Liste der 
CDU zu verteilen (das nennt man Panaschieren).

LaNdrat – oberbÜrgerMeister – 
bÜrgerMeister
Sofern in Ihrer Kommune ein Landrat, Oberbürger-
meister oder Bürgermeister gewählt wird, gilt das 
Mehrheitswahlrecht. Für jede dieser Direktwahlen 
haben Sie eine Stimme, die Sie dem CDU-Bewerber 
durch Ankreuzen auf dem Stimmzettel geben können.
Gewählt ist der Bewerber mit den meisten Stimmen. 
Eine Stichwahl fi ndet nicht statt. 
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Liebe
Niedersachsen,

Briefwahl:
so geht es

am 11. September finden die Kommunalwahlen 2011 
statt. Dann bestimmen Sie, wer für die politischen 
Geschicke in den kommunalen Gremien in Ihrem Kreis, 
Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde verantwortlich sein wird. 
Ihre Stimmen haben dabei großes Gewicht. Auf den 
Listen der CDU haben sich viele Frauen und Männer 
aus allen Alters- und Berufsgruppen zur Verfügung 
gestellt, sich um die Belange der Menschen vor Ort 
zu kümmern. Sie haben Ihr Vertrauen verdient. Falls 
Sie am Wahltag nicht persönlich wählen können, 
geben Sie Ihre Stimmen einfach vorher ab – ganz 
bequem per Post oder direkt in Ihrem Rathaus. Was 
Sie tun müssen, damit Ihre Stimmen ankommen, 
können Sie in diesem Faltblatt nachlesen. Ich bitte 
Sie, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.  
Geben Sie Ihre Stimmen den Kandidaten der CDU!
 
Ihr 

David McAllister
Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen

Mit Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte können Sie  
entweder ins Rathaus gehen, um dort schon vor dem 
11. September 2011 zu wählen – oder Sie fordern  
die Unterlagen per Post an. Füllen Sie dafür den bei
liegenden Antrag vollständig aus. 

1.	� Schicken Sie den unterschriebenen Antrag 
entweder als Postkarte (0,45 Euro) oder im  
verschlossenen und frankierten Umschlag  
(0,55 Euro) an das Wahlamt Ihrer Gemeinde-  
bzw. Stadtverwaltung. Die Adresse finden Sie  
auf der Wahlbenachrichtigung. 

2.	� Alle Unterlagen mit den entsprechenden Brief-
umschlägen werden Ihnen dann vom Wahlamt 
zugeschickt.  

3.	� Füllen Sie Ihre Stimmzettel aus, stecken Sie 
diese in die dafür vorgesehenen Umschläge und 
verschließen Sie sie.

4.	� Bitte schicken Sie die Wahlunterlagen rechtzeitig 
an Ihr Wahlamt. Sie können aber auch eine Person 
Ihres Vertrauens bevollmächtigen, Ihren Briefwahl
antrag im Wahlamt abzugeben. 
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